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9. Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung der Stadt Prenzlau  
 

Auf Grund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in seiner derzeit gültigen 
Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in ihrer Sitzung am 
05.12.2019 folgende Änderungssatzung beschlossen:  
 
 

Artikel 1 
 

Die Hauptsatzung der Stadt Prenzlau vom 04.02.2009 (Amtsblatt vom 18.02.2009 - 
01/2009, Seite 8) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.10.2011 (Amtsblatt vom 
09.11.2011 Nr. 7/2011, Seite 3) zuletzt geändert durch die 8. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Prenzlau vom 21.09.2018 (Amtsblatt vom 13.10.2018, Nr. 
4/2018, Seite 5) wird wie folgt geändert: 
 

 
1. In § 6 Absatz 3 wird in Satz 3 das Wort „VOL“ durch „UVgO“ ersetzt: 
 

„Darüber hinaus wird über Vergaben nach VOB und UVgO ab einem Wert von 
15.000 € in jeder Sitzung des Hauptausschusses berichtet.“  

 
2. In § 14 Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt ersetzt: 
 
Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates können Personen sein, die Einwohner der 
Stadt Prenzlau sind und/oder ihren schulischen oder anderweitigen Ausbildungsaufent-
halt hauptsächlich in Prenzlau oder als Einwohner der Stadt Prenzlau eine auswärtige 
Ausbildung bzw. ein auswärtiges Studium noch nicht abgeschlossen haben. 
 
3. In § 14 Absatz 2 wird Satz 3 wie folgt ersetzt: 
 
Sie müssen mindestens 12 Jahre alt sein und dürfen bei der Berufung das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. 
 
 

 
Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 

Prenzlau, den ………. 
 
 
 
Hendrik Sommer 
Bürgermeister 


